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Antrag auf Finderprämie 
zum Schutz von Kiebitzgelegen 2027
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Landratsamt Erding 
-Untere Naturschutzbehörde- 
Alois-Schießl-Platz 2 
85435 Erding

naturschutz@lra-ed.de


	Name, Vorname 
	

	Straße, Hausnummer 
	

	PLZ, Ort 
	

	Telefon/Mail
	

	IBAN (22 Stellen) 
	


	BIC 
	


	Flur Nr., 
Gemarkung und Gemeinde 
	

	Anzahl Gelege 
	




Hiermit beantrage ich für o. g. Grundstück/e die Finderprämie zum Schutz von Kiebitzgelegen in Höhe von 50 € (je Gelege).

Ich bestätige, dass das Gelege geschützt (z. B. durch Ausstecken) und 
dieser Bereich bis zum Schlüpfen der Jungvögel nicht bewirtschaftet wurde.

Nachweis des Nest-Schutzes:
☐ 	Die Nester wurden in Zusammenarbeit mit fachkundigen Ehrenamtlichen geschützt, bei der Bewirtschaftung ausgespart und von der fachkundigen Person an die Untere Naturschutzbehörde gemeldet.

☐	Es liegen je Nest ein Bild nach Aussparung (Schutz) bei der Bewirtschaftung bei.
	

[bookmark: _GoBack]

____________				___________________________

Datum						Bewirtschafter/in
Anlage Antrag auf Kiebitz-Finderprämie 

Die Kiebitz-Finderprämie kann gewährt werden, wenn Kiebitz-Gelege (Nestmulde mit Eiern) im Rahmen der Bewirtschaftung geschützt werden.

Ausstecken = Etwa 5 m vor und nach dem Nest werden in Bewirtschaftungsrichtung Stäbe in den Boden gesteckt. Bei der Bewirtschaftung (Bodenbearbeitung, Ansaat, etc.) wird dieser Bereich umfahren, sodass ein etwa 10 m langer und etwa 2 m breiter Streifen um das Nest herum unbearbeitet bleibt.
Das Ausstecken erfolgt meist durch ehrenamtliche fachkundige Personen („Kiebitz-Helfer“ oder Wiesenbrüterberater), kann aber auch eigenständig vorgenommen werden.

Zum Schutz der Nester können diese auch ohne die Verwendung von Stäben im gleichen Umfang wie oben ausgespart werden, sofern der Standort der Nester genau bekannt ist.

Nester, die in Zusammenarbeit mit Kiebitz-Helfern oder Wiesenbrüterberatern geschützt werden, sollen durch diese an die Untere Naturschutzbehörde gemeldet werden.
Bei eigenständigem Schutz der Nester sind dem Antrag auf Kiebitz-Finderprämie Bilder der Nester nach der durchgeführten Bewirtschaftung beizulegen. Die Rücksprache und Betreuung durch fachkundige Personen wird empfohlen.


Untere Naturschutzbehörde
naturschutz@lra-ed.de
08122 / 58-1262 (Herr Simon)
08122 / 58-1241 (Frau Vollmann)
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